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Satzung

des Studentenwerks Aachen
in der Fassung vom 25. November 2008

Das Studentenwerk Aachen – Anstalt des öffentlichen Rechts – hat sich aufgrund des § 1 Absatz 2 des
Gesetzes über die Studentenwerke im Lande Nordrhein-Westfalen (Studentenwerksgesetz – StWG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 06.07.2004 (GV. NRW. S. 381, 399) durch seinen Verwaltungsrat
am 25.11.2008 folgende Satzung gegeben:

§ 1

Name und Sitz

(1) Das Studentenwerk führt den Namen Studen-
tenwerk Aachen – Anstalt des öffentlichen
Rechts.

(2) Das Studentenwerk hat seinen Sitz in 52072
Aachen, Turmstraße 3.

(3) Das Studentenwerk führt ein eigenes Schrift-
siegel. Bei der Durchführung des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes (BAföG) wird in Erledi-
gung hoheitlicher Aufgaben bei Bedarf das kleine
Landessiegel in abgewandelter Form gemäß § 5
Satz 2 der Verordnung über die Führung des
Landeswappens verwendet.

§ 2

Aufgaben

(1) Das Studentenwerk erbringt für Studierende
Dienstleistungen auf sozialem und wirtschaft-
lichem Gebiet, insbesondere durch:

• Errichtung und Betrieb gastronomischer
Einrichtungen,

• Errichtung, Vermietung und Vermittlung
von Wohnraum,

• Studienförderung, insbesondere
Ausbildungsförderung nach dem BAföG
(Amt für Ausbildungsförderung),

• Errichtung und Betrieb von
Tageseinrichtungen für Kinder,

• Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge,

• Förderung kultureller Interessen und
internationaler Kontakte der Studierenden,
insbesondere durch Bereitstellung von
Räumen.

(2) Das Studentenwerk kann auch Dienstleistun-
gen für Studierende von Hochschulen in nicht-
staatlicher Trägerschaft erbringen, soweit die
Hochschulen staatlich anerkannt sind und zu
staatlich anerkannten Abschlüssen führen. Die
jeweiligen Bedingungen sind vertraglich zu
regeln.

(3) Das Studentenwerk gestattet seinen Bedien-
steten und den Bediensteten sowie den Gästen
der Hochschulen seines Zuständigkeitsbereichs
die Benutzung seiner Einrichtungen, soweit da-
durch die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1
und 2 nicht beeinträchtigt wird. Die Bedingungen
sind mit den Hochschulen vertraglich zu regeln.

(4) Dritten können durch Einzelvertrag Räume
und Leistungen bereitgestellt werden, soweit da-
durch die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1
und 3 nicht beeinträchtigt wird.
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(5) Das Studentenwerk kann weitere Aufgaben
gemäß § 2 Absatz 1 StWG aufgrund eines Be-
schlusses des Verwaltungsrats übernehmen,
wenn die Finanzierung gesichert ist.

(6) Auf Beschluss des Verwaltungsrats können
die vorgenannten Aufgaben auch von Gesell-
schaften des Studentenwerks erbracht werden.
Das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes
nach § 111 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
ist sicherzustellen.

§ 3

Gemeinnützigkeit

Das Studentenwerk verfolgt mit seinen Einrich-
tungen ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke. Die gemäß den Vorschriften
(§§ 51 ff) der Abgabenordnung (BGBl. I Sei-
te 613) in der jeweils geltenden Fassung notwen-
digen Bestimmungen trifft der Verwaltungsrat in
einer besonderen Satzung; diese bedarf nicht der
Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

§ 4

Organe

(1) Organe des Studentenwerks sind:

• Der Verwaltungsrat,

• Die Geschäftsführerin oder
der Geschäftsführer

(2) Die Organe sind verpflichtet, die sozialen
Belange der Studierenden der Hochschulen im
Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks zu
fördern und Initiativen für die weitere Verbesse-
rung der sozialen Lage der Studierenden zu ent-
wickeln. Sie sind gehalten, hierbei untereinander
und mit den Hochschulen sowie den Studieren-
denschaften zusammenzuwirken.

§ 5

Verwaltungsrat

(1) Dem Verwaltungsrat gehören an:

1. Zwei Studierende der RWTH Aachen,

2. ein(e) Studierende(r) der
Fachhochschule Aachen,

3. ein(e) Bedienstete(r) des Studentenwerks,

4. eine Person mit einschlägigen
Fachkenntnissen oder Berufserfahrung auf
wirtschaftlichem, rechtlichem oder sozialem
Gebiet,

5. ein Mitglied des Rektorats der RWTH Aachen.

6. ein anderes Mitglied der Fachhochschule
Aachen.

7. Die Interessen der Musikhochschule werden
von den Mitgliedern der Fachhochschule
vertreten.

(2) Das jeweils wählende Studierendenparla-
ment kann für die Dauer einer Amtszeit des Ver-
waltungsrats oder bei Vakanz eines von ihm zu
besetzendes Sitzes bis zum Ablauf der Amts-
periode auf einen Sitz verzichten und das Beset-
zungsrecht auf das jeweils andere Studierenden-
parlament übertragen. Gleiches gilt für die Wahl
der Ersatzmitglieder.

Das Mitglied nach § 5 Absatz 1 Ziff. 3 der Satzung
wird auf einer Personalversammlung in geheimer
Abstimmung gewählt.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungs-
rats beginnt jeweils am 01. April und endet am
31. März des übernächsten Jahres. Bei einem
späteren Beginn der Amtszeit verkürzt sie sich
um den entsprechenden Zeitraum. Die Mitglieder
des Verwaltungsrats gemäß § 5 Absatz 1 Ziff. 1
bis 3 und 6 der Satzung sind durch die nach dem
StWG zuständigen Gremien jeweils bis zum Ende
der Vorlesungszeit des Wintersemesters zu wäh-
len, in dem die Amtsperiode des Verwaltungsrats
endet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats blei-
ben über ihre Amtszeit hinaus bis zur Konstituie-
rung eines neuen Verwaltungsrats im Amt.

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wäh-
len. Scheidet ein Mitglied aus, so tritt ein Ersatz-
mitglied ein. Das Ersatzmitglied nach § 5, Abs. 1,
Ziff. 6 wird ebenfalls vom Senat der FH Aachen
gewählt. Scheidet das Ersatzmitglied aus, so hat
der oder die Vorsitzende dies dem zuständigen
Wahlorgan unverzüglich mitzuteilen und es zur
Neuwahl aufzufordern.

Verliert ein Mitglied des Verwaltungsrats im Lau-
fe der Amtsperiode seine Wählbarkeit durch das
entsendende Gremium, endet die Mitgliedschaft
im Verwaltungsrat.

(4) Der Verwaltungsrat wählt neben dem/der
Vorsitzenden eine(n) Stellvertreter(in), der
den/die Vorsitzende(n) bei Verhinderung oder
Ausscheiden vertritt. Vorsitzende(r) und Stell-
vertreter(in) sollen verschiedenen Gruppen nach
§ 5 Absatz 1 der Satzung angehören, dürfen aber
nicht Bedienstete des Studentenwerks sein.

(5) Der/die Vorsitzende und der/die stellvertre-
tende Vorsitzende können bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes abgewählt werden. Zu einem
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solchen Beschluss ist die Mehrheit von minde-
stens 5 Mitgliedern des Verwaltungsrats erfor-
derlich. Der Beschluss setzt eine entsprechende
Ankündigung in der vorläufigen Tagesordnung
voraus und ist nur möglich bei gleichzeitiger Neu-
wahl eines anderen Mitglieds in das entsprechen-
de Amt.

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr
Amt ehrenamtlich und unentgeltlich aus. Reise-
kosten werden nach den Bestimmungen des
Landesreisekostengesetzes erstattet. Die stu-
dentischen Mitglieder des Verwaltungsrats er-
halten Sitzungsgelder in Höhe von 1/20 des
BAföG-Höchstsatzes; ein(e) studentische(r) Vor-
sitzende(r) den doppelten Betrag pro Sitzung.

§ 6

Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Sonstige Angelegenheiten im Sinne des § 6
Abs. 1 Ziff. 12 StWG sind insbesondere:

1. Grundstücksübertragungen und
-belastungen,

2. Kreditaufnahmen, (näheres regeln die
Richtlinien für die Geschäftsführung),

3. Richtlinien für die Benutzung der
Einrichtungen des Studentenwerkes,

4. Begründung und Beendigung von
Mitgliedschaften in Vereinen,

5. Beratung der Dienstvereinbarung über
Leistungsvergütungen vor Abschluss durch
die Geschäftsführung.

(2) Der Verwaltungsrat kann von dem (der)
Geschäftsführer(in) unter Beachtung der ein-
schlägigen Gesetze zum Datenschutz Einsicht in
Geschäftsvorgänge, nicht jedoch in Personal-
akten und in Förderungsakten des Amtes für
Ausbildungsförderung, verlangen. Zur Wahrneh-
mung dieses Rechts kann er ein oder mehrere
Mitglieder per Beschluss mit der Einsichtnahme
beauftragen.

(3) Der Verwaltungsrat beschließt den jährlichen
Wirtschaftsplan einschließlich der Stellen-
übersicht (§ 6 Abs. 1 Ziff. 6 StWG). Investitions-
maßnahmen ab 25.000,- € sind im Rahmen des
jährlichen Investitionsplans vom Verwaltungsrat
zu beschließen. Bei unplanmäßigen Investitions-
maßnahmen über 25.000,- €, die erst im Laufe
des Jahres auftreten, ist ein Beschluss über die
Änderung des Investitionsplans erforderlich. Ist
eine Einberufung des Verwaltungsrats nicht
rechtzeitig möglich und kann die Entscheidung
nicht aufgeschoben werden, weil sonst erheb-
liche Nachteile oder Gefahren entstehen können,

kann der Vorsitzende mit einem anderen Mitglied
des Verwaltungsrats entscheiden. Diese Ent-
scheidungen sind dem Verwaltungsrat in seiner
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.
Er kann die Dringlichkeitsentscheidung auf-
heben, soweit nicht Rechte anderer durch die
Ausführung des Beschlusses entstanden sind.
Der Verwaltungsrat ist schriftlich zu informieren,
wenn die Abweichung einer genehmigten und
laufenden Investitionsmaßnahme 20 % und min-
destens 10.000,- € beträgt.

§ 7

Geschäftsordnung für den

Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. Diese muss mindestens regeln:

1. Form und Frist der Einladungen zu
Sitzungen,

2. Durchführung der Sitzungen,

3. Führung und Inhalt der
Sitzungsniederschrift,

4. Verfahren bei Wahlen und Abstimmungen,

5. Rechtzeitige Verständigung der Wahlgremien
vor Ablauf der Amtsperiode.

(2) Der Verwaltungsrat soll innerhalb der ersten
zwei Monate der neuen Amtsperiode zu seiner
konstituierenden Sitzung zusammentreten. Er
wird von der oder dem noch amtierenden Vorsit-
zenden einberufen. Im Übrigen ist der Verwal-
tungsrat mindestens einmal im Semester einzu-
berufen. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat
unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens
3 Mitglieder oder der Geschäftsführer / die Ge-
schäftsführerin es verlangen.

§ 8

Verfahrensgrundsätze

(1) Die Verfahrensvorschriften des § 7 StWG gel-
ten mit folgender Maßgabe:

Bei der Beschlussfassung über

1. Erlass und Änderung der Beitragsordnung,

2. Erlass und Änderung der Satzung,

3. Erlass und Änderung von Richtlinien für die
Geschäftsführung,

4. Erlass und Änderung der Geschäftsordnung,
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5. Wahl des (der) Vorsitzenden des
Verwaltungsrats,

6. Wahl einer Person mit einschlägigen
Fachkenntnissen oder Berufserfahrung auf
wirtschaftlichem, rechtlichem oder sozialem
Gebiet,

7. Vorschläge für die Bestellung des
Geschäftsführers (der Geschäftsführerin)
und dessen (deren) Abberufung,

8. Beschluss über den Wirtschaftsplan und den
Jahresabschluss,

9. Gründung von Unternehmen in privater
Rechtsform oder Verträge über Beteiligungen
an Unternehmen,

ist bei der 1. Abstimmung die Mehrheit der Stim-
men der gesetzlichen Mitglieder und bei einer
2. Abstimmung in einer neu anzuberaumenden
Sitzung die einfache Mehrheit der anwesenden
Mitglieder erforderlich, sofern mehr als die Hälfte
der Mitglieder anwesend sind und in der Ein-
ladung darauf hingewiesen worden ist.

(2) Der Verwaltungsrat tagt in der Regel in nicht-
öffentlicher Sitzung. Die Beratungen sind ver-
traulich, die Mitglieder und Teilnehmer sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Unberührt hier-
von bleibt, dass die Mitglieder die durch sie
Vertretenen über Beschlüsse und den Stand der
Beratungen unterrichten können, sofern dies der
Verwaltungsrat nicht durch gesonderte Be-
schlussfassung im Einzelfall ausschließt.

(3) Der Verwaltungsrat führt mindestens einmal
im Semester eine öffentliche Sitzung durch. Da-
rüber hinaus ist analog zu § 7 Abs. 2 Satz 4 eine
öffentliche Sitzung einzuberufen, wenn minde-
stens 3 Mitglieder oder der Geschäftsführer / die
Geschäftsführerin dies verlangen.

(4) In öffentlicher Sitzung werden erörtert und
beschlossen:

1. die allgemeine und wirtschaftliche Lage des
Studentenwerks,

2. die Planung der Aufgaben von besonderer
Bedeutung,

3. der Wirtschaftsplan,

4. der Jahresabschluss,

5. die Änderung der Satzung

6. die Änderung der Beitragsordnung.

§ 9

Stellung und Aufgaben des

Geschäftsführers

(der Geschäftsführerin)

(1) Das Studentenwerk wird von dem (der) Ge-
schäftsführer(in) selbständig und eigenverant-
wortlich geleitet.

(2) Der (die) Geschäftsführer(in) ist Beauftrag-
te(r) für den Haushalt; ihm (ihr) obliegt neben
der Aufstellung des Wirtschaftsplans und des
Jahresabschlusses die laufende Wirtschafts-
führung auf der Grundlage des Wirtschaftsplans.
Er (sie) kann Aufgaben bei der Ausführung des
Wirtschaftsplans anderen Bediensteten über-
tragen.

(3) Der (die) Geschäftsführer(in) ist Vorgesetz-
te(r) aller Bediensteten des Studentenwerks.

(4) Der (die) Geschäftsführer(in) hat das Haus-
recht.

(5) Der (die) Geschäftsführer(in) stellt einen
Geschäftsverteilungsplan und eine allgemeine
Geschäftsordnung für das Studentenwerk auf.

(6) Der (die) Geschäftsführer(in) kann eine stän-
dige Vertreterin oder einen ständigen Vertreter
bestellen. Dieser (diesem) können weitere Auf-
gaben zur ständigen Erledigung übertragen wer-
den. Die Bestellung oder Abberufung sind dem
Verwaltungsrat anzuzeigen.

(7) Der (die) Geschäftsführer(in) berichtet dem
Verwaltungsrat regelmäßig über die Lage des
Studentenwerkes, insbesondere über die wirt-
schaftliche Situation und über die Ausführung
von Beschlüssen des Verwaltungsrats.

(8) Die beratende Teilnahme des Geschäftsfüh-
rers (der Geschäftsführerin) an den Sitzungen
des Verwaltungsrats schließt das Recht zur Stel-
lung von Anträgen ein.

§ 10

Leitende Angestellte

(1) Zur Einstellung und Entlassung von Ange-
stellten mit Abteilungsleiterfunktion ist die Zu-
stimmung des Verwaltungsrats erforderlich.

(2) Die Bestimmungen des LPVG werden hiervon
nicht berührt.
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§ 11

Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan für das jeweils folgende
Wirtschaftsjahr soll bis zum 30. November des
laufenden Jahres durch den Verwaltungsrat be-
schlossen sein.

(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs-
plan, der Stellenübersicht, dem Finanzplan und
den Investitionsplan. Er muss ausgeglichen sein.

(3) Der Wirtschaftsplan bedarf vorheriger Ände-
rung durch den Verwaltungsrat, wenn erhebliche
Abweichung zu erwarten oder eingetreten sind.

(4) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 12

Jahresabschluss

(1) Der von dem (der) Geschäftsführer(in) bis
zum 31. März eines jeden Jahres aufgestellte
Jahresabschluss wird von einem Wirtschaftsprü-
fer oder einer Wirtschaftsprüferin geprüft, den
oder die der Verwaltungsrat bestimmt.

(2) Der von dem (der) Geschäftsführer(in) zu
erstellende Geschäfts- und Lagebericht ist zu-
sammen mit dem geprüften Jahresabschluss
dem Verwaltungsrat vorzulegen. Bis zu diesem
Zeitpunkt soll auch der geprüfte Jahresabschluss
des Vorjahres festgestellt sein.

(3) Für den Jahresabschluss gelten die Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuches für große Kapital-
gesellschaften entsprechend.

§ 13

Bekanntmachungen und

Inkrafttreten

(1) Die Satzung und die Beitragsordnung des
Studentenwerks sowie der Jahresabschluss wer-
den in einem eigenen Mitteilungsblatt veröffent-
licht. Ergänzend hierzu erfolgt in den Amtlichen
Bekanntmachungen aller Hochschulen im Zu-
ständigkeitsbereich des Studentenwerks zur zu-
sätzlichen Information eine Veröffentlichung.

(2) Die Satzungen und Beitragsordnungen müs-
sen von der (dem) Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats und dem (der) Geschäftsführer(in) un-
terzeichnet sein und - soweit erforderlich - den
Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde
enthalten.

(3) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom Tage
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft unter Erset-
zung der Satzung vom 31.05.1994 mit den noch-
folgenden Änderungen.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des
Verwaltungsrats vom 25.11.2008 sowie der Ge-
nehmigung des Ministeriums für Wissenschaft
und Forschung vom 29.01.2009.

gez. Reitz gez. Fricke

Der Geschäftsführer Der Verwaltungsratvorsitzende
Dirk Reitz Dr. Walter Fricke
Studentenwerk Aachen Studentenwerk Aachen
Anstalt des Anstalt des
öffentlichen Rechts öffentilchen Rechts
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